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Interview

mit einem Nachdienstmitarbeiter der Flüchtlingsbetreuung der Volkshilfe OÖ, Projekt

 „the house“

the house -

betreutes Wohnen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Raimundstraße 21 , 4020 Linz

Zielgruppe der Einrichtung sind unbegleitete minderjährige Fremde (umF) im Alter von 14 bis 18 Jahren. Insgesamt stehen in the house 29 Plätze + 2 Notplätze zur Verfügung.

Grundaufgaben sind:

1. Deckung grundlegender Lebensbedürfnisse,

2. sozialpädagogische Intensivbetreuung,

3. Schaffung von Tagesstrukturen,

4. wenn immer es möglich ist,  persönliche    

        Perspektivenentwicklung,

5. Integrationsmaßnahmen,...

Einleitung:

Als Grundlage für diese Arbeit diente mir ein  Interviewleitfaden, den ich im folgenden Teil vorstellen werde. Daraus soll ersichtlich werden, worauf ich in meiner Befragung wert gelegt habe und in welche Richtung ich das Interview leiten wollte. Durch die Befragung haben sich neue Ansätze aufgetan, die ich dann zum Schluss formuliert angehängt habe. Das Interview dauerte ca. 60 Minuten und gewährte mir einen Einblick in die Arbeit und Organisation dieser Einrichtung der Volkshilfe Oberösterreich.

Dabei fielen mir sofort einige beispielhafte Arbeitsweisen dieser Einrichtung auf, die den Jugendlichen vor allem den nötigen Raum gewährleisten, um ihre Persönlichkeit unter kompetenter Fachbetreuung ausbilden zu können. Zumindest 

soweit es einer Flüchtlingsbetreuungseinrichtung möglich ist.

 Meine Informationen beruhen auf den Auskünften, die ich von einem Nachtdienstmitarbeiter  von „the house“ erhalten habe. Dieser ist ein Bekannter von mir, der sich aufgrund der Brisanz und Aktualität dieser Thematik bereit erklärt hat, mit mir das Interview zu führen.

Interviewleitfaden

1. ANGABEN ZUR PERSON

Welche Ausbildung hast du?

Wie bist du zu dem Job gekommen?

Wie lange arbeitest du schon dort?

Warum arbeitest du im Nachtdienst?

.

2. ANGABEN ZUR INSTITUTION

Gibt es einen Trägerverein; wer finanziert das?

Wer ist für die Jugendlichen zuständig?

Wie viele UMF sind in der Einrichtung?

Wie sind diese untergebracht?

Wie viele männliche und weibliche Jugendlichen sind in der Einrichtung?

Wie viel  Betreuer sind für die Jugendliche zuständig?

Wie hoch ist das durchschnittliche Alter der Jugendlichen?

Was hat sich verändert: Früher war die Volkshilfe eine Clearingstelle, jetzt ist sie eine Unterbringungseinrichtung?

3. NACHTDIENST

Kannst du eine kurze Beschreibung des Nachtdienstes geben?

Wie sieht die Krisenbewältigung und wie unterscheiden sie sich zum Tagdienst?

Welche Probleme, Ängste treten bei den Jugendlichen vor allem in der Nacht auf?

Wie gehst du damit um? Bzw. bist du für solche Vorfälle besonders geschult

worden?

Welche Vorfälle treten häufig auf?

4. JUGENDLICHE

Erzählen dir Jugendliche ihre Geschichte, Fluchtgeschichte, Familiengeschichte usw.?

Wie sehen die Hausregeln bei euch aus?

Was fällt dir zu den Schlagworten „Zapfenstreich“ „Taschengeld“ „Alkoholkonsum“ usw. ein?

Was passiert beim Übertreten der Regeln?

Welche Freizeitaktivitäten (vor allem Abend/Nachtaktivitäten) werden bei euch angeboten, bzw. was können die Jugendlichen mit den Betreuern  gemeinsam machen?

Wie sieht es mit dem  Sprachverständnis, Deutschkursen und Schulbesuchen aus?

Ist der Kulturenmix oft ein Problem im Zusammenleben der

Jugendlichen?

Haben es deiner Meinung nach weibliche Betreuerinnen schwieriger?

Haben die Jugendlichen auch Freunde außerhalb der Einrichtung?

Gibt es Probleme mit der Exekutive?

Zur Person:

Der Name meines Interview Partners ist Werner und wie ich in der Einleitung schon erwähnt habe, ist er ein Bekannter von mir. Also war es für mich nahe liegend, ihn zu befragen, da er in diesem Bereich arbeitet.
Werner hat keine spezielle Ausbildung im Sozialbereich. Seit seinem Zivildienst hat er in mehreren Sozial- und Behinderteneinrichtungen gearbeitet.

Zur Volkshilfe, insbesondere zur Flüchtlingsbetreuung ist er durch einen Bekannten gekommen, der ebenfalls dort als Betreuer tätig ist. Werner arbeitet mittlerweile dreieinhalb Jahre in der Einrichtung und betreut unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Aufgrund einer internen Regelung der Volkshilfe, die geringfügig Beschäftigte mit Nacht- Wochenende – und Urlaubsdiensten versieht, kam es für Werner zu jener Schichtregelung. Da er selbst als geringfügig Beschäftigter angestellt ist. Die ausgebildeten Hauptamtlichen sind meist FlüchtlingsbetreuerInnen oder SozialpädagogInnen, und decken den Tagdienstbereich ab. Die Aufgabenbereiche sind somit getrennt in Hauptamtliche und restliche Mitarbeiter. 

Institution:

Der Trägerverein des Projekt „the house“ ist die Volkshilfe Oberösterreich und ist eine Einrichtung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Sie befindet sich in der Raimundstrasse in Linz.

Finanziert wird die Institution durch das Land OÖ und dem Bundesministerium für Inneres.

Zuständig für die Jugendlichen ist die Jugendfürsorge.

Die Schwierigkeiten, die manchmal für  Mitarbeiter auftreten können, soll folgendes Beispiel zeigen. 

An einem Feiertag Abend wurde ein Jugendlicher nach einem Unfall ins Krankenhaus gebracht. Für eine benötigte Operation wurde eine Unterschrift vom Obsorgeberechtigten verlangt. Es war aber unmöglich an einem Feiertag eine Sozialarbeiterin vom Magistrat oder einen Hauptamtlichen Mitarbeiter zu erreichen. Obwohl er gar nicht dazu berechtigt gewesen wäre, hat ein Nachtdienstmitarbeiter unterschrieben und damit viel Risiko und Verantwortung auf sich genommen.

Meiner Meinung nach verdeutlicht dieses Beispiel sehr gut, welche Entscheidungsschwierigkeiten sich für die Mitarbeiter  ergeben können.

Es gibt immer eine starke Fluktuation der Jugendlichen in der Einrichtung. Zurzeit wohnen  26 Jugendliche im Haus, davon nur vier Mädchen; einen Ausnahme, denn meist sind vor allem männliche Jugendliche in der  Institution.

Untergebracht sind diese in Zwei-Bettzimmer, und in ein paar Einzelzimmern. Diese Situation ist sehr „jugendfreundlich“, da es in diesem Alter wichtig ist, ein eigenes Zimmer zu haben (oder es zumindest nur mit einer weiteren Person zu teilen). Denn Privatsphäre und das Zurückziehen ist in solchen Rahmenbedingungen eher möglich.

Das Durchschnittliche Alter (welches die Jugendlichen angeben) liegt bei 16-18 Jahren. Es sind ganzen selten jüngere dabei.

Das Betreuungsverhältnis beim Nachtdienst beträgt sich 

1 Betreuer: 26 Jugendlichen.

Beim Tagdienst muss  mindestens ein  Betreuer anwesend sein, meisten stehen jedoch  zwei bis drei  Betreuer für die Jugendlichen zur Verfügung.

Insgesamt gibt es fünf hauptamtliche Mitarbeiter in der Einrichtung.

Ich habe Werner gefragt, ob er mir etwas zu der neuen Regelung, die seit Mai 04 in Kraft getreten ist und zwar dass frühere Clearingstellen jetzt Unterbringungseinrichtung sind, sagen kann. Ich persönlich habe aber weder Vor- noch Nachteile dieser neuen Maßnahme, so wie er sie mir erklärt hat, erkennen können.

Früher waren  verschiedene Projekte und Einrichtungen unter dem Begriff  Clearingstellen zusammengefasst.

Heute bündelt eine Hauptstelle in der Blütenstrasse alle Anliegen und vermittelt in alle Flüchtlinge in die einzelnen Einrichtungen. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Jugendliche auch ohne vorher in der Blütenstrasse gewesen zu sein, zu ihnen kommen.

Nachtdienst:

Der konkrete Ablauf des Nachdienstes sieht folgendermaßen aus: um halb acht beginnt der 12- Stundendienst. Dieser  teilt sich in sechs Stunden  Bereitschaft und sechs Stunden  schlafende  Bereitschaft. (Diese Regelung ist seit kurzem neu, zuvor war es  nicht erlaubt  zu schlafen).

Werner ist die ganze Nacht über  im Büro, wo er  Ansprechperson für die Jugendlichen ist. Er kontrolliert

die Anwesenheit der Jugendlichen im Haus, sammelt Unterschriften und kümmert sich um die Einhaltung der Besucherordnung.

Dabei geht er von Zimmer zu Zimmer und überprüft ihre Anwesenheit beziehungsweise, lässt sich ihre Unterschrift geben. Anschließend vermerkt er  abwesende Personen im Computer.

Zuständig ist er auch für die Einhaltung der Hausordnung und muss auch einfache Arbeiten eines  Hausmeisters übernehmen (z.B. Glühbirnen auswechseln, kleinere Reparaturen usw.).

Werner hilft den Jugendlichen auch bei Hausübungen, unterstützt sie, wenn sie Sorgen haben und steht ihnen zur Seite beim Briefe schreiben oder Dokumente  übersetzen. Oft  sind diese in kompliziertem Deutsch verfasst und manche Jugendlichen kommen mit diesem Stil nicht alleine zurecht. 

Krisen und Problemen gibt es  in der Einrichtung selten.

Allein der Alkoholkonsum der Jugendlichen und gelegentlich, 

durch zuviel Alkoholkonsum ausgelöste Schlägereien stellen ein Problem dar.

Sanktionen zu setzten steht in diesen Fällen nur einem  hauptamtlichen Mitarbeiter zu.   

Nachtdienstmitarbeiter haben diesbezüglich keine

Entscheidungskompetenz, sie können davon bei der Dienstübergabe Meldung erstatten. Oder wenn Gefahr im Verzug ist, die Polizei benachrichtigen. Ansonsten vertraut Werner an die „Macht seiner Autorität“.

Eine spezielle Ausbildung für solche Krisensituationen hat er nicht. Sollten psychische Probleme auftreten, hat er lediglich  die Möglichkeit  den psychosozialen Notruf zu holen. Einen eigenen Psychologen für traumatisierte Jugendliche gibt es nicht. Es gibt zwar von der Volkshilfe eigene Psychologen, die werden aber eher selten, bis nie herangezogen.

Den Nachtdienstmitarbeitern gegenüber sind die meisten Jugendlichen eher reserviert. Das ist in gewisser Weise auch  verständlich, da diese nicht soviel Zeit in der Einrichtung verbringen. Im Gegensatz zu den hauptamtlichen Mitarbeitern wird es dadurch sehr schwierig mit den Jugendlichen eine Beziehungsebene aufzubauen.

Was Werner noch angemerkt hat, ist dass mache
Jugendliche „hypochondrische“ Züge an sich haben, vor allem am Abend. Damit meint er, dass manche Jugendliche oft bei Kleinigkeiten die beste und schnellste ärztliche Versorgung fordern. Ein Beispiel: Wegen einfachen Kopfschmerzen wollte ein Jugendlicher sofort ins Krankenhaus, obwohl ersichtlich war, dass sonst keine ernsthafte Erkrankung vorlag. Woran diese „Hypochondrie“ liegt, kann er sich auch nicht erklären.

Wenn die Jugendlichen betrunken nach Hause kommen, kann es vorkommen, dass Werner ihnen alle alkoholischen Getränke abnehmen muss, denn es herrscht  absolutes Alkoholverbot in der Einrichtung. Anschließend werden die Jugendlichen gebeten, sich in ihr Zimmer zu begeben und sich ruhig zu verhalten.

Durch die Dokumentation des Alkoholkonsum, vor allem seiner Häufigkeit, erhofft man sich zudem einen Überblick verschaffen zu können, um so Alkoholprobleme schon vorzeitig erkennen zu können.

Wie zuvor bereits erwähnt, ist es aber auch in diesem Fall nur hauptamtlichen Mitarbeitern erlaubt Sanktionen zu setzen. 

Jugendliche:

Das Verhältnis zwischen Jugendlichen und  den Nachtdienstmitarbeitern ist eher unpersönlich. Lebens-Geschichten erfährt Werner nur selten. 

Er erfährt dabei manchmal Details über die Gründe der Flucht  afghanischer Jugendlichen. Etwa, da sie vorsichtigerweise  weggeschickt oder in Sicherheit gebracht worden sind, da ihre Eltern auf der „falschen“ politischen Seite standen.

Was ihm aufgefallen ist, dass sich die Burschen lieber den weiblichen Betreuerinnen mitteilen. Dabei entstehen manchmal Missverständnisse, da diese Gespräche nicht selten auf einer sehr persönlichen Ebene stattfinden (Stichwort Heirat).

Die  Hausregeln in der Einrichtung sehen vor, dass alle Jugendlichen um 24 Uhr im Haus sein müssen. Man kann sich aber individuell mit dem Betreuer ausmachen, dass man später kommt, oder auswärts schläft (in diesem Fall, wird  dies im Computer vermerkt).

Ab 22 Uhr ist Nachtruhe, das bedeutet die Jugendlichen sollen die  Zimmerlautstärke einhalten.

Das Büro liegt nun, im Gegensatz zu früher, an einem günstigen Ort, von dem aus man die komplette Einrichtung im Auge behalten kann. So wissen die Betreuer immer, wenn jemand kommt oder geht.

Wenn  Besucher hinkommen, werden diese vermerkt und dürfen sich bis 22 Uhr im Haus aufhalten, es sei denn eine verlängerte Besucherzeit wurde vorher mit einem Mitarbeiter vereinbart.

Dennoch kann es vorkommen, dass Besucher länger bleiben.

Ein Beispiel: ein Jugendlicher, der nicht mehr lange in der Einrichtung geblieben wäre, nahm seine Freundin mit in sein Zimmer. Sie sollte bei ihm übernachten, obwohl das nicht erlaubt ist. In so einem Fall drücken die Betreuer auch mal ein Auge zu.

Bei Verdacht auf Gefahr allerdings, wäre es ihnen gestattet dementsprechende Schritte zu setzten, die bis zur Verständigung der Polizei reichen können.

Wie viel und wie oft die Jugendlichen Taschengeld bekommen, weis Werner nicht genau. Er vermutet sie bekommen es zweimal pro Woche. Viele aber arbeiten und verdienen selbst ihr Geld, beziehungsweise beschaffen sie sich “Extrageld“. Einige haben eine offizielle Arbeitsgenehmigung, aber auch durch Schwarzarbeit und kriminelle Aktivitäten (Hehlerei, Einbruch-Diebstahl und auch Drogendealen) wird das Taschengeld aufgebessert.

Zweimal im Monat finden Treffen der Nachtdienstmitarbeiter statt, in denen solche Fälle besprochen werden. Laut Werner sind die Betreuer von der Anzeigenpflicht ausgenommen.

Konsequenzen für die Jugendlichen gibt es nur bei schwerwiegenden Regelverstößen.

Spezielle Abendaktivitäten mit den Jugendlichen gibt es nicht. Organisatorisch wäre dies auch kaum möglich, da nur ein Mitarbeiter pro Nacht und für alle Anwesenden zuständig ist.

Mitsamen Abendessen, Quatschen, Tischtennis spielen, alles was im Haus möglich ist (bis 22 Uhr eben) wird natürlich gemeinsam mit dem Nachdienstmitarbeiter gemacht.

Beim Tagdienst gibt es hingegen schon Freizeitaktivitäten, z.B. Konzertbesuche, Sportverein, Urlaube  usw., diese werden  ausschließlich  von den hauptamtlichen Mitarbeitern geplant und durchgeführt.

Da die Jugendlichen der Einrichtung aus allen Teilen der Welt kommen, entstehen oft sprachliche Schwierigkeiten.

Aufgefallen ist Werner, dass Afrikaner ziemlich gut Englisch können wenn sie nach Österreich kommen.

Die afghanischen Jugendlichen lernen gut und schnell Deutsch.

Nur die Chinesen haben es manchmal schwieriger (da auch oft das Verständnis für die eigene Sprache fehlt). Diese können dann weder Deutsch noch Englisch und auch kein ordentliches Chinesisch (schriftlich).

Deutschkurse oder Schulen werden von den meisten, aber nicht von allen besucht. Einige wollen neben der Arbeit keinen Kurs mehr machen. Neuerdings ist es aber vorgesehen, dass alle einen Deutschkurs machen müssen, auch wenn sie nebenbei arbeiten.

Probleme zwischen den verschiedenen Kulturen kommen nur manchmal vor und auch dann nur wenn Konflikte eskalieren. Dabei wird meistens alles auf die andere Volksgruppe geschoben, mit teilweise rassistischen Äußerungen.

Z.B.: „die Afghanen, die dreckigen Schweine“ oder „die Afrikaner sind immer so laut“ .

Nur einmal war es schlimmer, sagte Werner, russische und georgische Jugendliche wohnten in der Einrichtung und hatten ein Problem mit Afrikanern (sie haben die Afrikaner beschimpft und belästigt). Es wurde vermutet, dass sich diese außerhalb der Einrichtung rechtsradikalen Organisationen anschlossen haben.

Rassistische Belästigungen welche die Jugendlichen im Alltag erfahren kommen schon vor. Manchmal erzählen sie diese Erlebnisse ihren Betreuern. Welche beispielsweise wären: in einem Geschäft nicht als erster drankommen, Lokalverbote, Falschinformationen in Geschäften usw. Dies kann für die Jugendlichen schon sehr belastend sein.

Manche Jugendlichen spielen auch damit und übertreiben in der Ausführung ihrer Geschichten manchmal. Es kann auch  vorkommen, dass sie versuchen die Mitarbeiter der Einrichtung gegeneinander auszuspielen.

Beispielsweise gab es einen Fall, der sich über mehrere Wochen hinweg zog: ein betrunkener Jugendlicher kam eines Tages spät nach Hause und die Betreuerin bat ihn, sich ruhig zu verhalten. Daraufhin beschimpfte der Bursche diese und bezeichnete sie als Rassistin. Eine Entschuldigung hat es seitdem seinerseits dafür nicht gegeben. 


Daraufhin wollte ich mehr über die Situation der weiblichen Mitarbeiter von Werner erfahren. Denn dieses Beispiel legte die Vermutung nahe, dass diese es im Dienst oft schwer haben und männliche Jugendliche offensichtlich Probleme damit haben, sich von einer Frau in Schranken weisen zu lassen.

Die Ablehnung weiblicher Autorität gründet des öfteren auf einem religiösen Hintergrund der Jugendlichen, deren Weltanschauung oft von patriarchalischen Strukturen geprägt ist.

Ich selbst kann mir gut vorstellen, dass es dabei öfter zu Problemen kommen kann. Denn in gewissen Kultur- und Religionskreisen besitzen Frauen noch nicht denselben Stellenwert oder eine gewisse Entscheidungskompetenz, wie man es bei uns gewohnt ist.

Andererseits profitieren Frauen nicht selten von einer Art mütterlichem Vertrauen, welches die Jugendlichen an ihnen offensichtlich entdecken.

Das würde erklären, warum mit den weiblichen Betreuerinnen intensivere und längere Gespräche geführt werden. 

Viele Jugendliche sind nur zum Schlafen in der Einrichtung (da sie entweder arbeiten oder Freunde treffen).

Manche muss man sogar zu einem Gespräch einladen, da die Betreuer diese sonst nie zu Gesicht bekommen würde.

Jugendlichen tauchen auch einfach so unter, zu Bekannten oder Verwandten und Freunden, nicht selten auch in andere Länder. 

Es leben viele Jugendliche sehr zurückgezogen bzw. organisieren ihr Leben außerhalb der Einrichtung mit Freunden und Verwandten. 

Freunde sind meist andere Flüchtlinge aus demselben Herkunftsland. 

Wenn  zum Beispiel ein Flüchtling aus Georgien nach Linz kommt, weiß er schon ganz genau wo er andere Georgier findet, beziehungsweise wo diese sich aufhalten. 

Das sind teilweise richtige Netzwerke, die sich umeinander kümmern. Diese nehmen der Institution auch „viel Arbeit“ ab. Sie vermitteln sich gegenseitig Jobs und Wohnungen. 

Es kann auch vorkommen, dass Jugendlichen verschwinden, ohne dass die Institution oder die Betreuer wissen warum und wohin.

Zum Schluss des Interviews kam dann noch das Thema Exekutive auf. Dies ein nicht ganz unwichtiges Thema welches die Jugendlichen beschäftigt und somit auch die Betreuer.

In der Einrichtung kommt es schon immer wieder mal zu Kontrollen durch die Polizei, die aber im Großen und Ganzen immer friedlich ablaufen.

Das einzige Problem, dass die Mitarbeiter beschäftigt ist, dass Durchsuchungsbefehle sehr ungenau, bzw. unklar geschrieben sind.

Und zwar enthält dieser die Aufforderung, wenn ein Zimmer eines Jugendlichen zu durchsuchen ist, dass der Wohnbereich und die nähere Umgebung durchsucht werden darf. Es ist aber nun keinem Betreuer wirklich klar, was das genau heißen soll. Sind damit auch die Zimmer der anderen Jugendlichen gemeint, oder auch das Büro und somit auch der Zugang zu den Daten im Computer?

Dem müssen die Mitarbeiter  noch einmal genauer nachgehen, um richtig informiert zu sein und somit auch korrekt reagieren zu können.

Das erste Mal als Werner eine Polizeikontrolle im  Haus hatte fragte er nicht nach einem Durchsuchungsbefehl, weil er einfach vergessen und gar nicht daran gedacht hatte. Er meinte, dass die Polizei von sich aus den Durchsuchungsbefehl nicht unbedingt vorzeigen würde.

Und erst nach einer Aufforderung durch einen Mitarbeiter diesen vorweisen würden.

Aber im Großen und Ganzen geht es bei ihnen meistens ruhig zu.

Abschluss:

Es war sehr spannend einen kleinen Einblick in die Arbeit eines Nachdienstmitarbeiters zu bekommen.

Für mich scheint dieses Projekt ziemlich gelungen und unproblematisch zu sein. Im Gegensatz zu den Interviews oder Berichten die wir im Seminar gehört haben, wirkt es nahezu beispielhaft.

Woran es liegt, dass dort alles so gut funktioniert, kann ich nicht erklären. Vielleicht liegt es am Bundesland (möglicherweise liegt dort eine andere Gesetzesregelung vor), oder an der Organisation (Institution).

Ausschlaggebend ist aber sicherlich, dass „the house“ ein Wohnprojekt für eine kleine überschaubare Anzahl von Jugendlichen Flüchtlingen ist.

Dazu kommt, dass die Volkshilfe für dieses Projekt hohe pädagogische Grundsätze hat und diese auch umzusetzen versucht.

In dieser Institution will die Volkshilfe den Jugendlichen die Möglichkeiten bieten, sich ausleben zu können.

Im Prinzip stellt sich das ganze Programm sehr Jugendfreundlich, z.B. etwa was die individuelle Gestaltung der Ausgehzeiten am Abend angeht.

Auch die Mitarbeiter sind offensichtlich sehr engagiert und versuchen den Jungen und Mädchen einen halbwegs angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen.

Natürlich gibt es auch in dieser Einrichtung Probleme, aber sie erscheinen mir nicht so „schwerwiegend“ wie in manch anderen Einrichtungen (von denen im Seminar gesprochen wurde). Dies ist mein Eindruck, den ich von „the house“ bekommen habe und ich hoffe er bestätigt sich bei einem eventuellen zweiten Blick auf die Institution wieder.

Quellen:

Interviewaufnahmen vom 06.01.2005 (Dauer ca. 60 Minuten)

http://www.fluechtlingsbetreuung.at/
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